
5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
des Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003, S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz
vom07.07.2015 (GVOBI. 2015 S. 200, 204), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch
Gesetzt vom 07.07.2015 (GVOBI. 2015, S. 200, 203), wird nach Beschluss der
Verbandsversammlung vom 19.07.2016 folgende

erlassen:

5. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
des Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen

Artikel 1

§ 5 wird um Absatz 4 ergänzt:

(4) Die in die Verbandsversammlung entsandten Mitglieder haben bei ihrer Tätigkeit das
Interesse der von ihnen vertretenen Kommune im Rahmen der Erfüllung des öffentlichen

Zwecks durch den Breitband-Zweckverband zu verfolgen; sie sollen im Sinne der
Beschlüsse ihrer kommunalen Gremien handeln. Sie sind der Kommune gegenüber

auskunftspflichtig und weisungsgebunden.

§ 8 Absatz 2 erhält die folgende Fassung:

(2) Der Allgemeine Ausschuss besteht aus 8 Mitgliedern und dem Verbandsvorsteher ohne
Stimmrecht, die von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte für die Dauer ihrer
Wahlzeit gewählt werden. Für jedes Mitglied des Allgemeinen Ausschusses wird eine
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt. Die stellvertretenden Mitglieder müssen
der Verbandsversammlung angehören. Für die Mitglieder des allgemeinen Ausschusses
gilt §5 Abs. 4 entsprechend.

§ 10 wird um Absatz 3 ergänzt:

(3) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge des Breitband-
Zweckverbandes im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) des
Verbandsvorstandes, des allgemeinen Ausschusses oder anderer Organe des Breit
band-Zweckverbandes mit Ausnahme der Verbandsversammlung sind nach Maßgabe
des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die
Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach
Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; individualisierte
Ausweisungspflicht gilt auch für:

1. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung
ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,



2. Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung

ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der

Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder
zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und

4. Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des

Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des

Geschäftsjahres gewährt worden sind.

§ 12 Absatz 1 erhält die folgende Fassung und wird ergänzt um Absatz 2:

(1) Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Verwaltung des
Kreises Dithmarschen.

Hierzu überträgt der Zweckverband dem Kreis die folgenden Aufgaben:

1. Der Kreis unterstützt die Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb) und den

Zweckverband (BZVD) bei der Umsetzung der Aufgaben des Verbandes.

2. Der Kreis wird die Tätigkeit der egeb fortlaufend überwachen. Hierzu wird er

insbesondere über seine Rolle als Gesellschafter der egeb bei Bedarf direkt Einfluss

nehmen auf die Handlungen der Geschäftsführung der egeb.

3. Die Einhaltung der Gemeindeordnung, kommunalrechtlichen Vorgaben sowie der

Grundsätze der Eigenbetriebsverordnung wird vom Kreis überwacht.

4. Die Umsetzung von Compliance Richtlinien der öffentlichen Verwaltung werden vom

Kreis überprüft.

5. Für die Durchführungen von Sitzungen unterstützt der Kreis den BZVD durch die

Bereitstellung von Räumlichkeiten im Kreishaus.

(2) Der Zweckverband bedient sich hinsichtlich der Geschäftsführung des Verbandes der
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH (egeb), welche diese innerhalb des in § 7 für
den Verbandsvorsteher festgelegten Verfügungsrahmens wahrnehmen soll, nach
vorheriger Abstimmung mit dem Verbandsvorsteher.

Artikel 2

Diese Änderung tritt am 19.07.2016 in Kraft.
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Heide, den 19.07.2016

Peter Schoof

Verbandsvorsteher


